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nen Frist ein abgegrenztes Problem aus seinem Fach selbstständig
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

Lehr- und Lernformen, Veranstaltungstypen

—

Lehr- und Prüfungssprache

Deutsch, der Prüfungsausschuss kann auf Antrag weitere Spra-
chen zulassen 

Voraussetzungen für die Teilnahme

— Zeugnis über das Bestehen der Diplomvorprüfung,

— Nachweis von mindestens 60 Leistungspunkten in den Modu-
len der Prüfungsfächer der Diplomprüfung,

— Nachweis der Teilnahme an einem Praktikum mit wirtschafts-
wissenschaftlichem Bezug gemäß § 6 Abs. 5 der Studien- und
Prüfungsordnung,

— Nachweis zweier mit Erfolg erbrachter Seminarleistungen in
wirtschaftswissenschaftlichen Fächern.

Verwendbarkeit des Moduls

Diplomstudiengang BWL, Diplomstudiengang VWL

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden vergeben, wenn die anzufertigende
Arbeit mit der Note 4,0 („ausreichend“) oder besser benotet wurde.

Noten

Die Notenvergabe erfolgt gemäß § 12 der Prüfungs- und Studien-
ordnung.

Turnus des Angebots

—

Arbeitsaufwand

Die Bearbeitungsdauer der Diplomarbeit beträgt drei Monate, auf
Antrag an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gemäß § 22
Abs. 5 maximal vier Monate.

Dauer des Moduls

—

Studienordnung des Fachbereichs Medizin für den Stu-
diengang Zahnmedizin mit dem Abschluss „Zahnärztliche
Prüfung“ an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main vom 12. Januar 1995 in der Fassung vom
6. März 2003

h i e r : Änderung gemäß Beschlüssen vom 4. November 2004
und 6. Januar 2005

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes in der
Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 226), hat der Fachbereich
Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main die nachstehende Änderung der Studienordnung für den
Studiengang Zahnmedizin mit dem Abschluss „Zahnärztliche
Prüfung“ vom 12. Januar 1995 in der Fassung vom 6. März 2003
(StAnz. S. 4192) beschlossen.

Sie wird hiermit bekannt gemacht.

Wiesbaden, 28. Juli 2005

Hessisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst
II 2.1 — 424/511 — 32

StAnz. 33/2005 S. 3210

Artikel I

Teil III. 4.2.2 Wiederholung von praktischen Übungen und Kursen
wird wie folgt geändert:

a) dem ersten Absatz wird angefügt:

„Eine erneute Teilnahme im Rahmen eines anderen medizinischen
Studiengangs ist ebenfalls ausgeschlossen.“

b) dem zweiten Absatz wird angefügt:

„Erweist sich diese Erklärung als falsch, so ist die Teilnahme an
sämtlichen scheinpflichtigen Lehrveranstaltungen ausgeschlossen.

Wer bereits im Studiengang Medizin eine scheinpflichtige Lehr-
veranstaltung endgültig nicht mehr wiederholen kann, kann an
dieser Lehrveranstaltung auch nicht im Rahmen des Studiengangs
Zahnmedizin erneut teilnehmen.“
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Artikel II

Diese Änderungen treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung im
Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft.

Frankfurt am Main, 10. Juni 2005

Prof. Dr. Josef P f e i l s c h i f t e r
Dekan des Fachbereiches Medizin

Studienordnung des Fachbereichs Medizin für den Stu-
diengang Medizin mit dem Abschluss „Ärztliche Prüfung“
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main vom 6. Februar 2003;

h i e r : Änderung gemäß Beschlüssen vom 4. November 2004
und 6. Januar 2005

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes in der
Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 226), hat der Fachbereich
Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main die nachstehende Änderung der Studienordnung für den
Studiengang Medizin mit dem Abschluss „Ärztliche Prüfung“ vom
6. Februar 2003 (StAnz. 43/2003, S. 4176) beschlossen.

Sie wird hiermit bekannt gemacht.

Wiesbaden, 28. Juli 2005

Hessisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst
II 2.1 — 424/511 — 32 

StAnz. 33/2005 S. 3210

Artikel I

Teil III. 8.6 Wiederholung von Erfolgskontrollen im vorklinischen
Studienabschnitt wird wie folgt geändert:

a) dem ersten Absatz wird angefügt:

„Erweist sich diese Erklärung als falsch, so ist die Teilnahme an
sämtlichen scheinpflichtigen Lehrveranstaltungen ausgeschlossen.

Wer bereits im Studiengang Zahnmedizin eine scheinpflichtige
Lehrveranstaltung endgültig nicht mehr wiederholen kann, kann
an dieser Lehrveranstaltung auch nicht im Rahmen des Studien-
gangs Medizin erneut teilnehmen.“

b) dem fünften Absatz wird angefügt:

„Eine erneute Teilnahme im Rahmen eines anderen medizinischen
Studiengangs ist ebenfalls ausgeschlossen.“

Artikel II

Diese Änderungen treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung im
Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft.

Frankfurt am Main, 10. Juni 2005

Prof. Dr. Josef P f e i l s c h i f t e r
Dekan des Fachbereiches Medizin

Genehmigung der Wahlordnung der Fachhochschule
Gießen-Friedberg vom 25. Juni 2003

Mit Erlass vom 27. Mai 2005 habe ich nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 des
Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 31. Juli
2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März
2005 (GVBl. I S. 218), die Änderung der Wahlordnung genehmigt.

Sie wird hiermit bekannt gemacht.

Wiesbaden, 20. Juli 2005

Hessisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst
III 2.4 — 485/116 — 23 

StAnz. 33/2005 S. 3210
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Studienordnung für 
den Studiengang Me-
dizin mit dem Ab-
schluss „Ärztliche Prü-
fung“ an der Johann 
Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt am 
Main vom 06. März 
2003 (StAnz. 43/2003, 
S. 4176 ff.) in der Fas-
sung vom 04.11 2004 
und 06.01.2005 (StAnz. 
33/2005, S. 3210) 
 
Hier: Änderung   
 
Genehmigt mit Erlass vom 
3. August 2006, Az.: II 2.2 
– 424/511 – 31 
 
Aufgrund der Beschlüsse 
des Fachbereichsrates des 
Fachbereichs Medizin vom 
06.04. und 04.05.2006 
wird die Studienordnung 
für den Studiengang Medi-
zin mit dem Abschluss 
„Ärztliche Prüfung“ an der 
Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am 
Main vom 06.03.2003 in 
der Fassung vom 04.11. 
2004 und 06.01.2005 wie 
folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 

Artikel I 
 

In Teil III Punkt 3.2.5 werden 
die Absätze 1 und 2 wie folgt 
geändert: 
 
3.2.5 Die Teilnahme an einer 

scheinpflichtigen Lehr-
veranstaltung ist nur 
nach erfolgter zentraler 
Eintragung über das 
Dekanat möglich. Bei 
einigen scheinpflichti-
gen Lehrveranstaltun-
gen ist eine zusätzliche 
Rückmeldung in den 
die Veranstaltung je-
weilig anbietenden 
Zentren/Instituten not-
wendig. 

 
Die Anmeldung zu ei-
ner scheinpflichtigen 
Lehrveranstaltung ver-
pflichtet die Studieren-
den zu deren Besuch. 
 
Steht vor Beginn der 
Veranstaltung fest, dass 
die Studierenden an ei-
ner Teilnahme verhin-
dert sind, so haben sie 
dies dem Dekanat spä-
testens eine Woche vor 
Beginn der Lehrveran-
staltung bzw. bis zum 
Rückmeldetermin in 
den jeweiligen Zentren 
schriftlich mitzuteilen. 
Andernfalls gilt 8.1. 
 
Erfolgt die Abmeldung 
nicht oder nicht fristge-
recht, wird die Lehr-
veranstaltung als nicht 
regelmäßig teilgenom-
men gewertet.     
 
....... 
  
 
 
 
 

Artikel II 
 
Teil III Punkt 8.1 wird wie 
folgt ergänzt: 
 
8.1 Die regelmäßige Teil-

nahme ...... 
 

Die scheinpflichtige 
Lehrveranstaltung wird 
als nicht regelmäßig 
teilgenommen gewer-
tet, wenn sie ohne trif-
tigen Grund nicht an-
getreten bzw. abgebro-
chen wird. Diese Unter-
richtseinheit kann in 
einem nachfolgenden 
Semester nach Maßga-
be freier Plätze einmal 
wiederholt werden 
 
Der für den Nichtantritt 
bzw. den Abbruch der 
Lehrveranstaltung gel-
tend gemachte Grund 
muss unverzüglich bei 
der Leitung der ent-
sprechenden Lehrver-
anstaltung angezeigt 
und glaubhaft gemacht 
werden. Dies gilt auch, 
wenn aus diesem 
Grund ein Urlaubsse-
mester beantragt und 
gewährt worden ist. Bei 
Krankheit der Studie-
renden ist ein ärztliches 
Attest vorzulegen. In 
begründeten Zweifels-
fällen kann ein amts-
ärztliches Attest ver-
langt werden. Wird der 
Grund anerkannt, gilt 
die scheinpflichtige 
Lehrveranstaltung als 
nicht angetreten. 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel III 
 

In Teil III Punkt 8.6 Wieder-
holung von Erfolgskontrollen 
im vorklinischen Studienab-
schnitt ist der bisherige Absatz 
6 zu streichen und wie folgt zu 
fassen:  
 

..... 
 

Bei Versäumnis von 
festgesetzten Wieder-
holungsterminen von 
Erfolgskontrollen ist 8.7 
zu beachten. 
 
....... 
 
 
Artikel IV 

 
In Teil III Punkt 8.7 wird fol-
gende neue Regelung aufge-
nommen: 
 
8.7  Antrag auf Anerken-

nung eines Härtefalls 
zur erneuten Wieder-
holung einer schein-
pflichtigen Lehrveran-
staltung.  

 
In besonderen Härtefällen 
ist eine weitere Wieder-
holung einer schein-
pflichtigen Lehrveranstal-
tung zuzulassen. Ein be-
sonderer Härtefall liegt 
nur vor, wenn die Betrof-
fenen in den vorangegan-
genen Lehrveranstaltun-
gen durch Krankheit oder 
andere triftige Gründe 
daran gehindert waren, 
die scheinpflichtige Lehr-
veranstaltung erfolgreich 
abzuschließen und wenn 
die bisherigen Leistungen 
insgesamt die Erwartung 
begründen, dass das Stu-
dium erfolgreich beendet 
werden kann. Der Stu-
dienausschuss kann hier-
zu nähere Kriterien fest-
legen. 

 
Der Härtefallantrag muss 
nebst Begründung inner-
halb eines Monats nach 
der Bekanntgabe des Be-
scheids über die endgülti-
ge Nichtwiederholbarkeit 
der Lehrveranstaltung 
(Ablehnungsbescheid) 
nach Teil III Punkt 8.6 im 
Dekanat eingereicht wer-
den. Die anschließende 
Entscheidung obliegt dem 
Studienausschuss.  

 
Dem begründeten Antrag 
müssen folgende Unterla-
gen beigefügt werden: 
 
Kopien aller erworbenen 
Scheine 
Kopie des aktuellen 
Stammdatenblatts 
Bei Krankheiten ärztliche 
Attest/e für den entspre-
chenden Zeitraum. Bei 
berechtigten Zweifeln 
kann darüber hinaus ein 
amtsärztliches Attest an-
gefordert werden.  
Andere außergewöhnli-
che Belastungen sind e-
benfalls ausführlich zu 
begründen und durch 
entsprechende Bescheini-
gungen glaubhaft zu ma-
chen. 
 
Wurden bei Nichtan-
tritt/Abbruch der Wie-
derholung einer schein-
pflichtigen Lehrveranstal-
tung oder bei Versäumnis 
eines angebotenen Wie-
derholungstermins für die 
Erfolgskontrolle für den 
Studierenden erkennbare 
triftige Gründe für den 
Nichtantritt/Abbruch 
bzw. für das Versäumnis 
nicht unverzüglich ange-
zeigt und glaubhaft ge-
macht, können diese 
Gründe nicht für einen 
Härtefallantrag geltend 
gemacht werden.  
 
Für einen evtl. neuerli-
chen Härtefallantrag 
können keine Gründe 
mehr berücksichtigt wer-
den, die in einem Kausal-
zusammenhang mit ei-
nem Grund/ mit Gründen 
steht/stehen, die/der in 
einem früheren Härtefall-
antrag geltend gemacht 
wurde/n.  
 
Die Stattgabe des Antrags 
auf Anerkennung eines 
Härtefalls erfolgt mit der 
Maßgabe, dass der/die 
Antragsteller/in die Zulas-
sung zur nächstmöglichen 
Lehrveranstaltung bean-
tragt. Sollte dies nicht ge-
schehen, ist der Anspruch 
auf eine weitere Wieder-
holung der Lehrveranstal-
tung verwirkt. 
 
 
 
 

Artikel V 
 
Der bisherige Punkt 8.7 in Teil 
III wird zu Punkt 8.8. 
 
 
 

Artikel VI 
 

Diese Änderungen treten am 
Tage nach ihrer Bekanntgabe im 
UniReport der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität in Kraft. 
 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, den 28. 
August 2006 
 
 
 
Prof. Dr. 
Josef M. Pfeilschifter 
 
Dekan des Fachbereiches Medizin 
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Hier: Änderung 

Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereiches Medizin vom 11.12.2008 wird die 
Studienordnung für den Studiengang Medizin mit dem Abschluss „Ärztliche Prüfung“ an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 06.02.2003 in der Fassung vom 04.11.2004 und 
06.01.2005 wie folgt  geändert: 

 

Artikel I 

In Teil III Punkt 8.2. werden die Absätze 2 und 3 wie folgt geändert: 

Die Überprüfung der erfolgreichen Teilnahme an scheinpflichtigen Lehrveranstaltungen erfolgt durch schriftliche (einschl. 

Antwort-Auswahlfragen) und/oder softwaregestützte (einschl. Antwort-Auswahlfragen) und/oder mündliche und/oder 

praktische Leistungskontrollen. 

 

Im klinischen Studienabschnitt werden die Studienleistungen in einer gemeinsamen Prüfung der Fächer der betreffenden 

Studienphase bewertet; diese Prüfung enthält fachspezifische Anteile, die als Kriterium der Erfolgskontrolle für die Ertei-

lung der fachspezifischen Scheine dienen. Gegebenenfalls können weitere Anteile, die dazu dienen, den Studierenden 

Auskunft über ihren Wissensfortschritt zu geben, eingefügt werden. 

Die Prüfung kann schriftlich und/oder softwaregestützt durchgeführt werden. 

Die softwaregestützte Prüfung wird mit einem schematisierten Prüfungsverfahren durchgeführt und ganz oder teilweise 

automatisch ausgewertet (elektronische Klausur/e-Klausur). Das Verfahren regelt der Studienausschuss. 

 

 

Artikel II 

In Teil III Punkt 8.3. wird Abs. 2 wie folgt ergänzt: 

 

In den schriftlichen und softwaregestützten Prüfungen.... 

 

11.März 2009 
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Artikel III 

 
Teil III Punkt 8.4. wird in Abs. 3 wie folgt ergänzt: 

 

... Schriftliche und softwaregestützte Prüfungen im klinischen Studienabschnitt.... 

 

Artikel IV 

Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer Bekanntgabe im UniReport der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Kraft. 

 

 

 

Frankfurt am Main, den 05.03.2009 

 

Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter 

Dekan des Fachbereichs Medizin 
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Studienordnung für den Studiengang Medizin mit dem Abschluss „Ärztliche Prüfung“ 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 06. Februar 2003 
(StAnz. 43/2003, S.4176 ff.) in der Fassung vom 04.11.2004 und 06.01.2005 (StAnz. 
33/2005, S.3210) zuletzt geändert am 11.12.2008 (UniReport vom 11.03.2009). 

Genehmigt durch das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität vom 08.12.2009. 

Hier:  Änderung 

Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereiches Medizin vom 12.11.2009 wird die 
Studienordnung für den Studiengang Medizin mit Abschluss „Ärztliche Prüfung“ an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 06. Februar 2003 in der Fassung vom 04.11.2004 und 
06.01.2005 wie folgt geändert: 

 

 

Artikel I 

Anlage 1 Studienplan des Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 

für den Studiengang Medizin wird wie folgt geändert: 

   

Studienplan des Fachbereichs Medizin  
Anlage 1 

der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
für den Studiengang Medizin 

 
Vorklinischer Studienabschnitt 

 
[Dem üblichen Sprachgebrauch folgend entspricht ein Studienhalbjahr einem Semester] 

Semes-
ter 

Lfd.
Nr. 

Bezeichnung der  
Veranstaltung 

Lehr-
form 

Dauer 
 in 

SWS 

vorberei-
tend und 

begleitend 
für 

Veranstaltun-
gen mit Leis-

tungs-nachweis 

Teilnahme-
voraus-

setzungen 

1. Studienjahr 
1.Halb-

jahr 
1 Anatomie I  V 5 12   

 2 Biologie für Mediziner I V 1,5 7   
 3 Chemie für Mediziner V 4 8   
 4 Physik für Mediziner V 4 14   
 5 Medizinische Soziologie V 2 10, 11   
 6 Berufsfelderkundung V 0,3 11   
 7 Praktikum der Biologie für 

Mediziner I 
P 1,83 15 X  

 8 Praktikum der Chemie für 
Mediziner 

P 4 15, 23 X  

 9 Praktikum der Medizini-
schen Terminologie 

S 1  X  

 10 Kursus der Medizinischen 
Psychologie und medizini-

S 2  X  

18. Dezember 2009 
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Semes-
ter 

Lfd.
Nr. 

Bezeichnung der  
Veranstaltung 

Lehr-
form 

Dauer 
 in 

SWS 

vorberei-
tend und 

begleitend 
für 

Veranstaltun-
gen mit Leis-

tungs-nachweis 

Teilnahme-
voraus-

setzungen 

schen Soziologie  
 11 Praktikum der Berufsfeld-

erkundung 
P 1  X  

 12 Kursus der Anatomie I 
(makroskopische und mi-
kroskopische Anatomie) 

P 5 13 X  

 13 Seminar Anatomie am 
Lebenden I 

S 0,33  X*  

 14 Praktikum der Physik für 
Mediziner 

P 3,33 15, 35 X  

 15 Seminar naturwissenschaft-
liche Methoden in der Kli-
nik 

S 1  X*  

 
2.Halb-

jahr 
16 Physiologie I  V 4 

25, 26, 35, 
36, 37 

  

 

17 

Biologie für Mediziner II 

V  1,5 22   

 18 Biochemie I V 4 23, 24   
 19 Anatomie II  V 5 20, 21   
 20 Kursus der Anatomie II 

(makroskopische und mik-
roskopische Anatomie) 

P 4,75 21 X  

 21 Seminar Anatomie am 
Lebenden II 

S 0,33  

X* 

 

 22 Praktikum der Biologie für 
Mediziner II 

P 1,5  X  

 23 Praktikum der Biochemie I P 3 24 X 8 

 24 
Seminar angewandte Bio-
chemie mit klinischen Be-
zügen I 

S 0,5  X*  

 25 Seminar Physiologie I S 1  X  

 26 Seminar klinische Aspekte 
der Physiologie I 

S 0,5  X*  

 

2. Studienjahr 
1.Halb-

jahr 
27 Anatomie III  V 5 30, 31   

 28 Physiologie II V 5 
38, 39, 50, 

51, 52 
  

 29 Biochemie II V 4 33, 34   

 30 
Kursus der Anatomie III 
(makroskopische und mik-
roskopische Anatomie) 

P 2 31, 32 X  

 31 
Seminar Anatomie am 
Lebenden III 

S 0,33  X*  

 32 
Seminar angewandte Ana-
tomie mit klinischen Bezü-
gen  

S 2  X*  

 33 Praktikum der Biochemie II P 3 34 X 23 

 34 
Seminar angewandte Bio-
chemie mit klinischen Be-
zügen II 

S 0,5  X*  

 35 Praktikum der Physiologie I P 3  X 14 

 36 
Seminar angewandte Phy-
siologie mit klinischen Be-
zügen I 

S 0,5  X*  

 37 Seminar Pathophysiologie I S 0,5  X*  
 38 Seminar Physiologie II S 1 50, 51 X  

 39 Seminar klinische Aspekte 
der Physiologie II 

S 0,5  X*  

 40 Seminar Wahlfach S 2  X**  
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Semes-
ter 

Lfd.
Nr. 

Bezeichnung der  
Veranstaltung 

Lehr-
form 

Dauer 
 in 

SWS 

vorberei-
tend und 

begleitend 
für 

Veranstaltun-
gen mit Leis-

tungs-nachweis 

Teilnahme-
voraus-

setzungen 

 

2.Halb-
jahr 

41 
Einführung in die klinische 
Medizin 

V 2 53   

 42 Med. Psychologie V 2 54   
 43 Biochemie III  V 1 45, 46, 47   
 44 Anatomie IV  V 4 48, 49   
 45 Seminar Biochemie S 2  X  

 46 Seminar klinische Aspekte 
der Biochemie 

S 1  X*  

 47 Seminar Pathobiochemie S 1  X*  
 48 Seminar Anatomie  S 2  X  

 49 
Seminar klinische Aspekte 
der Anatomie 

S 1  X*  

 50 
Praktikum der Physiologie 
II 

P 3  X 35 

 51 
Seminar angewandte Phy-
siologie mit klinischen Be-
zügen II 

S 0,5  X*  

 52 Seminar Pathophysiologie II S 0,5  X*  

 53 
Einführung in die klinische 
Medizin P 2  X  

 54 
Seminar der Med. Psycho-
logie und Med. Soziologie 

S 1,5  X  

X*  = Die Teilnahme an allen mit X* gekennzeichneten Seminaren wird durch einen Leistungsnachweis belegt. 
X**= Das Wahlfach wird benotet. 

Gesamtdauer der Lehrveranstaltungen im vorklini-
schen Studienabschnitt 115,2 

 
 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, den 14.12.2009 
 
 
 
 
Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter 
Dekan des Fachbereichs Medizin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum  
UniReport Satzungen und Ordnungen erscheint unregelmäßig und anlassbezogen 
als Sonderausgabe des UniReport. Die Auflage wird für jede Ausgabe separat 
festgesetzt. 
 

          
 


	alt.pdf
	studord_med_aend_20080225.pdf
	Artikel I
	Artikel II
	Artikel III

	Artikel IV
	Artikel V


	Dokumentevorlag-Ordnung-Satzung

	neu
	Studienplan des Fachbereichs Medizin
	Vorklinischer Studienabschnitt
	Bezeichnung der 
	Veranstaltung


